
N i e d e r s c h r i f t  
BAU/013/2016 

 
über die öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des 

Bauausschusses der Stadt Rheine 

am 21.01.2016 

 
 

Die heutige Sitzung des Bauausschusses der Stadt Rheine, zu der alle Mitglieder ord-

nungsgemäß eingeladen und - wie folgt aufgeführt - erschienen sind, beginnt um 
17:00 Uhr im Sitzungssaal 126 des Neuen Rathauses. 
 

Anwesend als 
 Vorsitzender: 

 

Herr Karl-Heinz Brauer SPD Ratsmitglied / Vorsit-
zender   

 Mitglieder: 
 

Herr Christian Beckmann CDU Ratsmitglied   

Herr Martin Beckmann CDU Ratsmitglied   

Herr Antonio Berardis SPD Ratsmitglied   

Herr Hendrik Börger BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Sachkundiger Bürger   

Herr Paul Hartmann CDU Sachkundiger Bürger   

Herr Dennis Kahle CDU Ratsmitglied   

Herr Dr. Manfred Konietzko CDU Ratsmitglied / 1. Stellv. 

Vorsitzender   

Herr Fabian Lenz CDU Ratsmitglied   

Herr Kurt Radau BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Ratsmitglied   

Herr Mirko Remke CDU Ratsmitglied / 2. Stellv. 
Vorsitzender   

Herr Heribert Röder DIE LINKE Ratsmitglied   

Frau Anna-Lena Scheinig SPD Sachkundige Bürgerin   

Herr Joachim Siegler Alternative für Rheine Sachkundiger Bürger   

Herr Detlef Weßling SPD Ratsmitglied   
 

 beratende Sachkundige Einwohner: 
 

Herr Werner Bela Sachkundiger Einwohner 

f. Seniorenbeirat   

Herr Claus Meier Sachkundiger Einwohner 

f. Beirat für Menschen 
mit Behinderung   
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 Vertreter: 
 

Herr Helmut Beckmann CDU Vertretung für Herrn 
Matthias Berlekamp 

Herr Heinrich Thüring SPD Vertretung für Herrn 

Peter Kölker 
 

  
 

Herr Werner Wenker CDU Sachkundiger Bürger   

 
 Vertreter: 

 

Herr Johannes Willems FDP Vertretung für Herrn 

Alfred Holtel 

Frau Helena Wirt Vertretung für Herrn 
Ahmad Hammudeh 

 
 Verwaltung: 

 

Herr Dr. Jochen Vennekötter Fachbereichsleiter FB 5   

Herr Mario Kaiser Produktverantwortlicher 

Zentrale Gebäudewirt-
schaft   

Frau Claudia Kurzinsky Produktverantwortliche 
Hochbau   

Herr Hans-Jürgen Gawollek Produktverantwortlicher 

Straße/Grün   

Herr André Löckener FB 5, Projektmanage-

ment Bahnflächen   

Herr Martin Forstmann Mitarbeiter der TBR   

Herr Thomas Roling Mitarbeiter der TBR   

Herr Josef Lucas Vorstand der TBR   

Frau Andrea Mischok Schriftführerin   

 
 
Entschuldigt fehlen: 

 
 

 Mitglieder: 
 

Herr Matthias Berlekamp CDU Sachkundiger Bürger   

Herr Alfred Holtel FDP Ratsmitglied   

Herr Peter Kölker SPD Sachkundiger Bürger   
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 beratende Sachkundige Einwohner: 

 

Herr Ahmad Hammudeh Sachkundiger Einwohner 
f. Integrationsrat   

 
 Verwaltung: 

 

Frau Christine Karasch Beigeordnete   
 

 
 

 
Herr Brauer eröffnet die heutige Sitzung des Bauausschusses der Stadt Rheine und 

stellt die Beschlussfähigkeit fest.  
 
Er stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde. 

 
Änderungsanträge zur Tagesordnung werden nicht gestellt. 

 
Vor Eintritt in die Tagesordnung teilt Herr Brauer mit, dass sich Frau Karasch ent-
schuldigen lässt. 

 
 

 
Öffentlicher Teil: 
 

1. 
 

Niederschrift Nr. 12 über die öffentliche Sitzung am 26.11.2015 
 

00:01:38 
 
Änderungs- und Ergänzungswünsche zur Niederschrift werden nicht vorgetragen. 

Diese ist somit genehmigt. 
 

 
 
2. 

 

Bericht der Verwaltung über die Ausführung der in der öffentli-

chen Sitzung am 26.11.2015 gefassten Beschlüsse 
 

00:01:42 
 
Herr Dr. Vennekötter trägt nachfolgenden Bericht der Verwaltung vor. 

 
 

 
BERICHT DER VERWALTUNG AUS DER SITZUNG VOM 26.11.2015                                    

 

TOP              ANTRAGSTELLER   ANLIEGEN 
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1. TOP  18  Herr Weßling   Bahndamm   
 ÖS        Friedenstraße  

 Herr Roling  
 

Herr Weßling erklärt, dass der Bahndamm an der Friedenstraße an verschiedenen 
Stellen zur Schienenanlage offen, d. h. ohne Hecke und Zaun, sei. Er sehe dies als 
hochgefährlich an, da die Friedenstraße als Schulweg genutzt werde. 

 

  
Stellungnahme: 
 

Für die Verkehrssicherung an dieser Stelle ist die DB AG zuständig. Eine entspre-
chende Information ist an die zuständige Stelle weitergegeben worden. 

 
 
 

2. TOP  18  Herr Brauer   Ampelanlage Kardinal-

 ÖS        Galen-Ring/ Otto- 
 Herr Roling                Bergmeyer-Straße 

 
Herr Brauer erklärt zur Ampelanlage Kardinal-Galen-Ring/Matthiasstraße/Otto-
Bergmeyer-Straße, dass es aus der Matthiasstraße eine vorgeschriebene Fahrtrich-

tung nach rechts und keine Ampelregelung gebe. Die Ampelregelung halte den PKW 
nur dann an, wenn ein Fußgänger grün habe. Mit der neuen Ampelschaltung habe 

der Fußgänger immer dann grün, wenn auch der Kardinal-Galen-Ring grün habe. In 
dem Moment, wenn der Fußgänger kein grün mehr hat, schaltet die Ampel Matthias-
straße komplett aus, sodass rechts abgebogen werden könne. Gleichzeitig bekommt 

der Linksabbieger aus der Otto-Bergmeyer-Straße mit einem grünen Pfeil signali-
siert, dass er links abbiegen darf und Vorfahrt habe. Herr Brauer ist der Meinung, 

dass dies nicht zulässig sei, da derjenige, der aus der Matthiasstraße kommt, nicht 
wissen könne, dass der Linksabbieger aus der Otto-Bergmeyer-Straße Vorfahrt habe. 
Er bittet um Überprüfung der Situation.  

  

 
 

Stellungnahme: 
 

Die Verkehrsregelung vor Ort entspricht den Richtlinien für die Planung von Lichtsig-

nalanlagen bzw. der StVO. 
Aufgrund der Kreuzungsgeometrie mit Dreiecksinsel gelten die Kfz aus der Otto-
Bergmeyer-Straße nicht als Gegenverkehr, sondern als Fahrzeuge, die sich nach dem 

Abbiegevorgang bereits auf dem K-G-R befinden. Somit hat der Verkehrsteilnehmer 
vom Bustreff kommend und rechts in den Ring einbiegend allen anderen Fahrzeugen 

auf dem Ring den Vorrang einzuräumen. 
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3. TOP  18  Herr Berardis   Mehrzweckstreifen  

 ÖS        Kreisverkehr   
         Gellendorf, denkmal-

 Dr. Vennekötter      geschützte   
         Kümpershäuser 
  

Herr Berardis bittet bis zur nächsten Bauausschusssitzung um den aktuellen Sach-
stand zum Mehrzweckstreifen vom Kreisverkehr bis Gellendorf und den denkmalge-

schützten Kümpershäusern. 
  

 
Stellungnahme: 

 
Bei der Sanierung der Elter Straße ist kein Radweg oder markierter Radwegstreifen 

angelegt worden, sondern nur der Mehrzweckstreifen wiederhergestellt worden, der 
dementsprechend auch durch parkende Autos genutzt wird. Die Verkehrsführung für 
Radfahrer ist in diesem Abschnitt nicht optimal.  

 
Die Elter Straße ist in diesem Abschnitt mit Wirkung vom 01.01.2015 von einer Bun-

desstraße (B 475) zu einer Landesstraße (L 593) herabgestuft worden. Die Zustän-
digkeit für einen Umbau der Straße liegt beim Straßenbaulastträger, dem Landesbe-
trieb Straßen NRW – sowohl innerhalb der Ortslage, als auch auf der freien Strecke. 

Das Thema Umgestaltung/Rückbau des Mehrzweckstreifens wird vom FB 5 in einem 
anstehenden Jahresgespräch mit dem Landesbetrieb Straßen NRW erörtert werden. 

Da die Deckenerneuerung noch nicht sehr lange zurückliegt, ist ein zeitnaher Umbau 
der Straße allerdings unwahrscheinlich. In dem Jahresgespräch soll daher auch die 
Frage nach einer alternativen Radwegführung gestellt werden. 

 
 

 
 

4. TOP  5  Herr Radau    Nelson-Mandela- 

 Bau/011/2015      Schule 

 ÖS             
 Frau Kurzinsky      Aufstellung   

         zusätzlicher Kosten 
  

 
 

Herr Radau beantragt bezüglich der Nelson-Mandela-Schule für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN eine Darstellung der Kosten, die in den 8 Mio. Euro Bau-
kosten nicht enthalten seien. Er erklärt, dass die Finanzierung auf 8 Mio. Euro gede-

ckelt worden sei, wobei noch zusätzliche Kosten für z. B. die Stahltreppe, den Umbau 
des zweiten Treppenhauses, 4 zusätzliche Klassenräume und die Brandschutzmaß-

nahmen an der Bodelschwinghschule anfallen könnten.  
 
Stellungnahme: 
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3. 
 

Informationen der Verwaltung 
 

00:05:10 
 
Dr. Vennekötter informiert über nachfolgende Sachstände. 

 
Beschluss: 

 
 
 

3.1. 
 

Breitbandausbau 
 

  

 
 

    STELLUNGNAHME 
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3.2. 
 

Öffentliche Telefonstellen in Rheine - Bedarfsanpassung 2016 
 

Herr Dr. Vennekötter verliest Auszüge aus nachfolgendem Vermerk. 
 

 
 

  
 

3.3. 
 

Information zur Eingabe des Seniorenbeirates "Ausbau der 
Straße Auf dem Berg" 
 

  
Herr Dr. Vennekötter erklärt den Sachverhalt zur Eingabe des Seniorenbeirates. 
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3.4. 
 

Statistische Angaben über die Bautätigkeit im Jahre 2015 
 

Herr Dr. Vennekötter trägt nachfolgende Statistik vor und erklärt hierzu Einzelheiten.  
 
 

 
 
4. 

 

Eingaben 

 
00:10:20 
 

 
4.1. 

 

Eingabe zur Verbesserung der Infrastruktur für Fahrradfahrer 

in Rheine (Antrag der Fraktion CDU und BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN) 

 
Herr Dr. Vennekötter weist darauf hin, dass die Eingabe vom HFA an den Bauaus-
schuss verwiesen worden sei und die Verwaltung für die nächste Sitzung des Bau-

ausschusses eine Vorlage fertigen werde.  
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4.2. 
 

Eingabe zum Ausbau Albert-Stienemann-Straße 
 

Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass die Eingabe den heutigen TOP 10 – Ausbau der 
Albert-Stienemann-Straße – Offenlage – berühre. Er weist darauf hin, dass die Ein-
gabe im Rahmen der Offenlage behandelt werde. 
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5. 

 

Radverkehr in der Innenstadt 

Vorlage: 031/16 
 

00:11:14 
 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass es sich hier um einen Eingabe der AfR handle, die 

zuerst vom HFA an den Arbeitskreis Verkehr verwiesen wurde. In gemeinsamer Ar-
beit wurde ein Vorschlag erarbeitet, der jetzt zum Beschluss anstehe.  

 
Herr Siegler erklärt, dass es intensive Gespräche mit dem Arbeitskreis Verkehr ge-
geben habe und nur diese Variante für den betroffenen Bereich möglich gewesen sei. 

Grundsätzlich müsse sich die Politik die Frage stellen, ob man dem Radverkehr in 
diesem Bereich mehr Priorität einrichte. 

 
Herr Meier merkt an, dass diese Veränderung aus Sicht der Menschen mit Behinde-

rung nicht optimal sei.  
 
Herr Weßling erklärt, dass die SPD-Fraktion dem Beschluss zustimmen werde. Er 

weist darauf hin, dass die Marktstraße lt. Beschilderung für den Radverkehr nicht 
freigegeben sei. 

 
Herr Brauer regt an, die Marktstraße mit in den Beschluss aufzunehmen und ent-
sprechend auszuschildern, da ansonsten die Ost-West-Verbindung nicht hergestellt 

werden könne. 
 

Herr Thüring weist darauf hin, dass für genügend Radabstellmöglichkeiten in der In-
nenstadt gesorgt werden müsse. 
 

Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass dies im Zusammenhang mit dem „Rahmenplan 
Innenstadt“ überdacht und geplant werde. 

 
Beschluss: 
 

Der Bauausschuss beschließt, den Radverkehr zwischen Kolpingstraße und Borne-
platz (über Herrenschreiberstraße/Staelscher Hof/Klosterstraße/Marktstraße) tem-

porär, d. h. für den Zeitraum der Nichtnutzung des ehemaligen Herti-Gebäudes,  
ganztägig – ausgenommen bei Marktbetrieb und Sonderveranstaltungen - freizuge-
ben. 

(Ergänzung: Marktstraße) 
 

Abstimmungsergebnis: geändert beschlossen 
 mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
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6. 
 

Erhaltungsaufwand an städtischen Gebäuden 2016 
Vorlage: 022/16 

 
00:16:31 
 

Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass es in der gestrigen Schulausschusssitzung die Bit-
te gegeben habe, Maßnahmen der Folgejahre ausführlicher darzustellen. Er sagt zu, 

in Zukunft dem Wunsch auf Transparenz mehr nachkommen.  
 
Herr Berardis bittet um Erläuterung nachfolgender Maßnahmen: 

 
1. Welche Maßnahmen werden an der Stadthalle durchgeführt und wie hoch sind 

hierfür die Kosten? 
 

Herr Kaiser erklärt, dass es sich an der Stadthalle um eine Flachdachsanierung hand-
le, da die Decke des Daches im Sommer schon Blasen geworfen habe und man Fol-
geschäden vorbeugen möchte. Die Kosten werden bei ca. 75.000,00 Euro liegen. 

 
2. Die Sporthalle der Euregio-Gesamtschule soll für Flüchtlinge genutzt werden. Hier-

für sei aber ein neuer Hallenboden vorgesehen. Wie ist hier der Zusammenhang? 
 
Dr. Vennekötter erklärt, dass diese Halle für die Unterbringung von Flüchtlingen be-

wusst gewählt worden sei, da der Hallenboden ohnehin ausgetauscht werden müsse. 
Dies werde im Anschluss an die Nutzung als Flüchtlingsunterkunft erfolgen. Er merkt 

an, dass auf diese Weise u. a. Kosten für Abdeckung und Sicherung des Hallenbo-
dens, die bei einer Unterbringung anfallen, eingespart werden.  
 

3. Herr Berardis bittet um Auskunft über Tätigkeiten an der Ludgerusschule Schott-
hock. 

 
Herr Kaiser berichtet, dass es an der Ludgerusschule einen erhöhten Betreuungsbe-
darf gebe, der durch die Auflösung von 2 Klassen an der Antoniusschule ausgelöst 

wurde. Es sei geplant, die Ludgerusschule insofern umzubauen, dass die Verwaltung 
in das Obergeschoss ziehe und dadurch im Erdgeschoss Kapazitäten für die notwen-

dige Erweiterung der Betreuung frei werden. 
 
4. Bezüglich des geplanten Umbaus im 2. Obergeschoss des neuen Rathauses möch-

te Herr Berardis wissen, was in der Vorlage mit der Formulierung „Anmietung exter-
ner Büros“ gemeint sei. 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass für den Fachbereich 2 im 2. Obergeschoss des 
neuen Rathauses neue Bürostrukturen geschaffen werden müssen, da in engen Bü-

roräumen Angst- bzw. Problemsituationen entstehen können, die nur mit neuen Bü-
rostrukturen zu lösen seien. Aus diesem Grund werden Mitarbeiter des Fachbereiches 

2 in das Cityhaus umziehen, wofür man dort eine Etage anmieten werde. Wenn der 
Umzug der Mitarbeiter abgeschlossen sei, können im 2. Obergeschoss in Bezug auf 
die oben genannte Problematik besser zu nutzende Bürostrukturen geschaffen wer-

den.   
 

Herr Brauer teilt mit, dass vom Bauausschuss der Wunsch geäußert wurde, jeweils 
im Herbst eines Jahres eine detaillierte Aufstellung über die beantragten Unterhal-

tungsmittel für Maßnahmen zu bekommen, die von der Verwaltung nach Bedarf ab-
gearbeitet werden müssen. 
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Herr Kaiser erklärt, dass die Anträge überwiegend von Schulen gestellt und somit 

auch im Schulausschuss behandelt werden. Herr Kaiser werde das Anliegen des Bau-
ausschusses mit Herrn Brüggemeier vom Schulamt abstimmen. 
 

Beschluss: 
 

1. Der Schulausschuss nimmt die Ausführungen zum Erhaltungsaufwand der 
städtischen Gebäude 2016 zur Kenntnis. 

 

2. Der Bauausschuss nimmt die Ausführungen zum Erhaltungsaufwand der städ-
tischen Gebäude 2016 zur Kenntnis. 

 
 

 
Abstimmungsergebnis: Kenntnisnahme 
 

 
 

 
7. 
 

Sachstandbericht zum Sonderprojekt "Rahmenplan Innenstadt" 
Vorlage: 025/16 

 
00:22:10 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass die 48 Einzelmaßnahmen aus dem „Rahmenplan 
Innenstadt“ in den Jahren 2015 – 2022 abgearbeitet werden müssen. Diese Maß-

nahmen seien in der Vorlage strukturell dargestellt worden. Er weist darauf hin, dass 
es sich hier um den Planungsstand von 2015 handle. Durch verschiedene Entwick-

lungen, die sich im Innenstadtbereich noch ergeben könnten, seien Terminverschie-
bungen aber nicht ausgeschlossen. Weiter verweist er auf die Vorlage. 
 

Herr Berardis fragt, warum der Umbau des Kettelerufers mit Baubeginn 2017 nicht 
im Zuge der Eröffnung der Emsgalerie 2016 schon vorher durchgeführt werde. 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass man dies versucht habe, aber das Jahr 2017 der 
früheste Zeitpunkt sei, um mit dieser Maßnahme zu beginnen. Er erklärt, dass nicht 

der eigentliche Umbau der Auslöser für diesen Zeitplan sei, sondern der vorlaufende 
Planungs- und Beteiligungsprozess. 

 
Beschluss: 
 

Der Bauausschuss nimmt den Sachstandsbericht zum Sonderprojekt „Rahmenplan 
Innenstadt“ zur Kenntnis. Der Sachstandsbericht umfasst die Gesamtmaßnahme ein-

schließlich der Kosten- und Finanzierungsverfolgung unter Berücksichtigung der För-
derung (Städtebauförderung und GVFG). 
 

 
Abstimmungsergebnis: Kenntnisnahme 
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8. 
 

Ausbau "In der Bannewie-
se/Friedensplatz/Heinrichstraße/Veitstraße (Friedenstr.-

Heinrichstr.) I.   Abwägung und Abwägungsbeschluss zu Einga-
ben II.  Festlegung des Bauprogrammes 
Vorlage: 014/16 

 
00:25:40 

 
Herr Brauer dankt der Verwaltung für die sehr ausführliche Vorlage. 
 

Herr Dr. Vennekötter erklärt anhand von Lageplänen die wesentlichen Veränderun-
gen in der Vorlage. 

 
Herr Radau möchte wissen, ob die Verbreiterung des Bürgersteiges auf 2 m Breite 

auch an der Heinrichstraße geplant sei, da der Gehweg dort nur 1,60 m breit ist. Er 
erklärt, dass er mit einem 70 cm breiten Rollator ausprobiert habe, an einer Müllton-
ne mit 70 cm Tiefe vorbeizukommen. Er habe festgestellt, dass dies sehr schwierig 

und noch schwieriger der Begegnungsverkehr von zwei Rollatoren sei. Er finde, dass 
eine Gehwegbreite von 1,60 m sehr grenzwertig sei. 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass der Gehweg der Heinrichstraße weiterhin eine 
Breite von 1,60 m haben werde. 

 
Herr Dr. Konietzko fragt an, wie es sein könne, dass es keine Veränderung in den 

Kosten zwischen der 1. und 2. Offenlage gebe. Er möchte wissen, wie der Investiti-
onsplan genau aussehe. 
 

Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass es kostentechnisch kaum Veränderungen gebe, ob 
ein Gehweg oder eine Fahrbahn gebaut werde. Das heißt, wenn ein Gehwegbereich 

zu Lasten der Fahrbahn vergrößert werde, habe dies keinen wesentlichen Einfluss auf 
die Kostenschätzung. Er führt aus, dass die im Haushalt veranschlagten Kosten nicht 
aufgrund eines Abwägungsbeschlusses angepasst werden. Diese Anpassung erfolge, 

wenn Beträge zur Auszahlung kommen. Weiter weist er darauf hin, dass die Verwal-
tung bemüht sei, eine wirtschaftliche Lösung zu finden. 

 
Herr Dr. Konietzko erklärt, dass es der Wunsch der Anlieger in der Bannewiese sei, 
den Charakter der Straße mit Kopfsteinpflaster so weit wie möglich zu erhalten. Er 

frage sich, ob es eine Möglichkeit gebe, aus dieser einen gesamten Maßnahme drei 
einzelne Maßnahmen zu machen, damit die Anlieger der Veit- und Heinrichstraße den 

Wunsch der Anlieger in der Bannewiese nicht mittragen müssen. 
 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass man aus Wirtschaftlichkeitsgründen diese drei 

Straßen in eine Maßnahme zusammengefasst habe. Dadurch erhalte man nur einen 
Unternehmer, bei dem man für die größere Maßnahme einen besseren Preis erzielen 

könne. Auch fallen nur einmalig Baustelleneinrichtungskosten an, und man erhalte 
einen koordinierten Ablauf von nur einem Bauunternehmer. Er erklärt, dass man 
hierdurch Einsparungen in Höhe von ca. 10 % auf die Gesamtsumme der Baukosten 

erreichen könne. Aufgrund dessen halte die Verwaltung die Art der Durchführung an 
dieser Stelle für sinnvoll. Was das Kopfsteinpflaster in der Bannewiese betreffe, sei 

dies ein Thema für das Abwägungsverfahren. Er weist darauf hin, dass das Kopf-
steinpflaster von den Anwohnern der Bannewiese gewünscht wurde und auch von 

der Politik unterstützt worden sei. 
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Herr Dr. Konietzko erklärt, dass die Baumaßnahme mit 1.029.000,00 Euro geplant 
sei und es eine Ersparnis durch die Zusammenfassung der Maßnahme in Höhe von 

ca. 100.000,00 Euro gebe. 
 
Herr Dr. Vennekötter kann dies bestätigen. Aus der jetzigen Lage heraus und aus der 

Erfahrung mit anderen Baumaßnahmen könne man dies so sagen. 
 

Herr Dr. Konietzko erklärt, dass es klar sei, dass die Kanalisation erneuert und 
dadurch auch die Straße erneuert werden müsse. Er frage sich allerdings, was dies 
mit den Bürgersteigen zu tun habe. Nach seiner Information gebe es eine DIN 4124, 

die ausführe, dass Bürgersteig und Straßenaufbruch nichts miteinander zu tun haben 
und die Bürgersteige so abzusichern seien, dass sie nicht abstürzen können. 

 
Herr Dr. Vennekötter erläutert, dass durch den Kanalausbau eine Erneuerung der 

Straße erforderlich werde. Wenn die Straße nur im Bereich des Kanals erneuert wür-
de, gebe es dadurch einen neuen und alten unzureichenden Straßenaufbau. Bei der 
Erneuerung der Straße bis hin zu einer Tiefe von ca. 55 cm sei es nicht möglich, die 

Bordsteine entsprechend abzusichern. Daraus folge, dass der Gehweg mit erneuert 
werden müsse. Eine teilweise Erneuerung des Gehweges werde aus den gleichen 

Gründen, die die Straße betreffen, von der Verwaltung abgelehnt. Diese dann ent-
stehenden Übergansbereiche zwischen alt und neu, würden einen erhöhten Unterhal-
tungsaufwand verursachen und diese Maßnahme zu einer Instandsetzungsmaßnah-

me werden lassen. Herr Dr. Vennekötter weist darauf hin, dass die Maßnahme dann 
nur eine Instandsetzungsmaßnahme sei, bei der die Kosten alleine durch die Stadt 

zu tragen seien. Im Sinne der Kostengerechtigkeit könne dies aber so nicht vertreten 
werden. 
 

Herr Dr. Konietzko merkt an, dass man bei einer Begehung im Bereich der Banne-
wiese festgestellt habe, dass nicht alle Bürgersteige abgängig seien. In der Heinrich-

straße seien Gehwege mit entsprechenden Abgrenzungen erneuert worden, da neue 
Leitungen verlegt werden mussten. Er möchte wissen, ob diese Bürgersteige auch 
erneuert werden.  

 
Dr. Vennekötter erklärt, dass bei Leitungserneuerungen nur ein Teil des Gehweges 

aufgenommen werden müsse. Hätte man den Gehweg damals ganz aufgenommen, 
wäre daraus eine Beitragspflicht entstanden. Dies sei damals aber nicht gemacht 
worden. 

 
Herr Dr. Konietzko berichtet, dass vor 10 Jahren die Adolfstraße erneuert worden 

sei. Man sei damals auf den politischen Willen eingegangen nur eine Instandhaltung 
durchzuführen. Er stelle fest, dass diese Maßnahme ohne Bürgersteige schon viele 
Jahre halte. Was würde passieren, wenn dies in den drei weiteren Straßen jetzt auch 

so gemacht werde. 
 

Herr Dr. Vennekötter weist darauf hin, dass man dadurch eine gerechte Kostenver-
teilung in erheblicher Weise verletzen würde. Wenn man darüber nachdenke, wem 
die Straße diene, müsse man sagen, allen die sie nutzen, aber am meisten den An-

wohnern. Wenn die Straßen jetzt nur instandgesetzt würden, könne keine Beitrags-
pflicht entstehen und die Kosten müsste die Allgemeinheit tragen. Aus seiner Sicht 

könne dies nicht Sinn einer satzungsmäßig verankerten gerechten Kostenverteilung 
sein. 
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Herr Dr. Konietzko weist darauf hin, dass bei dieser Maßnahme das jetzt neue Infor-
mationsverfahren für Anlieger über anstehende Beitragserhebungen, Erschließungs- 

bzw. Straßenbaubeiträge noch nicht angewandt wurde. Es seien in der Bannewiese 
nur Schilder zur Information angebracht worden, was verständlicher Weise unter den 
Anwohnern zu viel Aufruhr geführt habe.  

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass man gerade im Hinblick auf diese Maßnahme die 

Informationsmöglichkeiten der Stadt noch einmal überdacht und durchleuchtet habe. 
Man sei jetzt in der Übergangsphase von der alten zur neuen Informationspolitik. Für 
diese Maßnahme werde man nach Beschlussfassung ein Informationsschreiben an 

jeden einzelnen Anlieger schicken und auf der Basis der aktuellen Kostenschätzung 
die voraussichtlichen Beiträge darstellen. 

 
Herr Weßling möchte die Aussagen bezüglich des Verfahrens von Herrn Dr. Konietzko 

unterstützen. Auch er könne bestätigen, dass es in der Vergangenheit immer wieder 
Situationen gegeben habe, wo sich Bürger nicht genug informiert gefühlt haben. Er 
teilt mit, dass auch er das neue Informationssystem favorisiere. Die SPD-Fraktion 

stelle sich allerdings die Frage, ob auf die Pflasterung im Kreuzungsbereich der Ban-
newiese verzichtet werden könne und ob sich dadurch Einsparpotenzial ergeben 

würde. Außerdem weist Herr Weßling darauf hin, dass am Friedens-
platz/Friedensstraße zweimal am Tag ein Linienbus fahre, der dort Kinder mit Behin-
derung befördere. Des Weiteren möchte Herr Weßling wissen, wie hoch eine Erspar-

nis sei, wenn man auf Parkbuchten verzichten würde. 
 

Dr. Vennekötter erklärt, dass der Busverkehr berücksichtigt sei. Bezüglich der Auf-
pflasterung im Kreuzungsbereich der Bannewiese sei es kostentechnisch unerheblich, 
ob eine Fläche gepflastert oder asphaltiert werde. Zu den Parkbuchten erklärt Herr 

Dr. Vennekötter, dass es auch hier unerheblich sei, ob eine Fläche gepflastert oder 
asphaltiert werde, da der Unterschied im Quadratmeterpreis gering sei, sodass man 

daraus keine Kostenvorteile generieren könne. 
 
Herr Brauer fragt an, ob man den Anlagebereich um den Teil am Bahndamm, wo drei 

Leuchten aufgestellt werden sollen, reduzieren könne, damit dieser Abschnitt aus der 
Abrechnung heraus genommen werden kann. 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass dies abrechnungstechnisch nicht möglich sei, da 
ein Anlagebereich nach den Rahmenbedingungen des Beitragsrechts geschaffen wer-

den müsse und dieser Bereich nicht nach bautechnischen Erwägungen erstellt wer-
den könne. 

 
Herr Weßling bittet sicherzustellen, dass die Bäume am Friedensplatz durch die 
Baumaßnahme nicht geschädigt werden. 

 
Herr Roling erklärt, dass der Bereich der Bäume noch erweitert werde. 

 
Um 17:52 Uhr unterbricht Herr Brauer auf Antrag der CDU-Fraktion die Sitzung um 
10 Minuten. Um 18:52 Uhr wird die Sitzung fortgeführt. 

 
Im Anschluss an die Sitzungsunterbrechung erklärt Herr Dr. Konietzko, dass es be-

züglich des Kopfsteinpflasters keine Änderungen geben soll. Die Situation der Park-
buchten bittet er, noch einmal von der Verwaltung zu erläutern. 
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Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass die Parkbuchten der Höhe nach abgesetzt und 
dann in Pflasterbauweise ausgeführt werden. Durch die abgesetzte Höhe erhalte man 

eine Verkehrsberuhigung. Wenn die Parkbuchten das gleiche Niveau erhalten wie die 
Fahrbahn, würde sich für den Verkehr eine breitere Fahrbahn ergeben und eine er-
höhte Verkehrsgeschwindigkeit entstehen. Zur Kostenseite könne er sagen, dass es 

auch hier unerheblich sei, ob gepflastert oder asphaltiert werde. 
 

Herr Dr. Konietzko wünscht noch Informationen zum Umfang der Maßnahme und 
zum Zeitpunkt des Baubeginns. Er fragt an, ob das ganze Gebiet auf Blindgänger 
untersucht worden sei. 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass eine Überprüfung bezüglich Blindgänger stattge-

funden habe oder noch stattfinden werde. Bezüglich der Zeiten werde man möglichst 
schnell ausschreiben um schon im Mai d. J. mit dem Ausbau beginnen zu können. Er 

gehe von einer Bauzeit von einem Jahr aus. Herr Dr. Vennekötter teilt mit, dass jetzt 
ein Informationsschreiben bezüglich des voraussichtlichen Beitragssatzes an die An-
lieger geschickt werde. Wenn die Ausschreibung abgeschlossen sei und das Bauun-

ternehmen feststehe, werde die TBR die Anlieger zeitnah weiter informieren. 
 

Herr Brauer möchte wissen, wann die Zahlungen der Anwohner fällig werden. 
 
Herr Gawollek erklärt, dass die Beitragsabteilung recht kurzfristig ein Informations-

schreiben versende, in dem auch erste Zahlen genannt werden. Grundlage hierfür 
können zunächst nur die kalkulierten Kosten sein. Die Vorausleistungserhebung wer-

de nach Baubeginn erfolgen. Der Vorausleistungsbetrag wird auf der Basis der dann 
vorliegenden Ausschreibungsergebnisse gebildet. Er erklärt, dass die Beitragssätze 
immer wieder den neuesten Erkenntnissen angepasst werden. Herr Gawollek weist 

darauf hin, dass die Mitarbeiter der Bauverwaltung den Anliegern für Fragen zur Ver-
fügung stehen.  

 
Herr Radau fragt an, ob der Anliegerbeitrag auch in Raten gezahlt werden könne. 
 

Herr Gawollek erklärt, dass Ratenzahlungen und Stundungen ein sehr sensibles 
Thema seien. Da diesbezüglich enge Grenzen zu beachten seine, könne dies nur in 

Einzelgesprächen mit der Bauverwaltung geklärt werden. 
 
Herr Weßling bittet zu überprüfen, ob, dort wo es Einbahnstraßenregelungen gebe, 

diese dem Radverkehr beidseitig freigegeben werden können. 
 

 
Beschluss: 
 

 
Zu I:    Abwägung und Abwägungsbeschluss zu den Eingaben der  

 Anlieger 
 
Beschlussvorschläge siehe Begründung 

 
 

Zu II: Festlegung des Bauprogrammes  
 

Der Bauausschuss beschließt nachfolgendes Bauprogramm für den Ausbau der Straßen: 
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„In der Bannewiese/ Friedensplatz/ Heinrichstraße/ Veitstraße (Frieden-
straße bis Heinrichstraße)“   
 

Ausbau im Trennungsprinzip mit folgenden Teileinrichtungen: 
 
1. Fahrbahn mit Unterbau und einer Decke aus Asphalt/Betonsteinpflaster/ Natur-

steinpflaster  
 
2. Parkstreifen aus Betonsteinpflaster, anthrazit mit Unterbau 
 
3. beidseitige Gehwege mit Unterbau und einer Decke aus Betonsteinpflasterplatten, 

in den Zufahrten graues Betonsteinpflaster mit Unterbau  
  
4. Grünbeete mit/ohne Baumbepflanzung, gärtnerisch gestaltet 
 
5. Straßenentwässerung mit Anschluss an die Kanalisation 
 
6. betriebsfertige elektrische Straßenbeleuchtung 
 
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich bei einer Gegenstimme 
 

 
9. 

 

Ausbau der Hakenbrede von Nielandstraße bis Norgerweg 

(53014-3710) Offenlage 
Vorlage: 020/16 
 

01:09:23 
 

Seitens der Verwaltung wird auf die Vorlage verwiesen. 
 
Beschluss: 

 
Der Bauausschuss nimmt den Ausbauentwurf zur Kenntnis und beschließt dessen 

Offenlage in den Diensträumen der Technischen Betriebe Rheine AöR im neuen Rat-
haus.  
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
 

 
10. 

 

Ausbau der Albert-Stienemann-Straße (53014-3709) Offenlage 

Vorlage: 019/16 
 

01:09:44 

 
Seitens der Verwaltung wird auf die Vorlage verwiesen. 

 
Beschluss: 
 

Der Bauausschuss nimmt den Ausbauentwurf zur Kenntnis und beschließt dessen 
Offenlage in den Diensträumen der Technischen Betriebe Rheine AöR im neuen Rat-

haus.  
 
 

Abstimmungsergebnis: einstimmig 
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11. 

 

Ausbau der Straße Hohe Heideweg von Nielandstraße bis Nor-

gerweg (53014-3712) Offenlage 
Vorlage: 021/16 
 

01:10:07 
 

Seitens der Verwaltung wird auf die Vorlage verwiesen. 
 
Beschluss: 

 
Der Bauausschuss nimmt den Ausbauentwurf zur Kenntnis und beschließt dessen 

Offenlage in den Diensträumen der Technischen Betriebe Rheine AöR im neuen Rat-
haus.  

 
 
Abstimmungsergebnis: einstimmig 

 
 

 
12. 
 

Einwohnerfragestunde (spätestens um 19:00 Uhr) 
 

01:10:28 
 

 

Fragen zur Albert-Stienemann-Straße/Nielandstraße 
 
 
1. Christoph Feldkämper, Albert-Stienemann-Straße 9, 48432 Rheine 

 
Frage: 

Wie kann eine derartige Kostensteigerung in den Anliegerbeiträgen begründet wer-
den, wenn beim Grundstückskauf eine andere Beitragshöhe von der Verwaltung mit-
geteilt wurde? 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass durch die neue Informationspolitik die betroffenen 

Anwohner jetzt ein Jahr im Voraus über die Höhe der Beiträge informiert werden. Er 
erklärt, dass die Albert-Stienemann-Straße funktionell von der Nielandstraße abhän-
gig sei und aufgrund der gesetzlichen Regelung auch mit der Nielandstraße zusam-

men abgerechnet werden müsse. Eine Aussage über die voraussichtliche Beitragshö-
he würde in der Verwaltung nur durch die Kolleginnen und Kollegen der Bauverwal-

tung erfolgen. 
 
Frage:  

Ist es möglich, dass die Nielandstraße nicht fertig gestellt wurde, um die Albert-
Stienemann-Straße damit abzurechnen?   

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass es beitragsrechtlich unerheblich sei, ob eine Stra-
ße ausgebaut, asphaltiert oder fertig gestellt sei. Die Entscheidung wann endgültig 

ausgebaut wird, sei u.a. abhängig von der Anzahl der fertig gestellten Häuser. Er 
weist darauf hin, dass der Straßenausbau in Abschnitten geplant werde, wobei erst 

eine Baustraße erstellt werde und nach Fertigstellung von ca. 80 % der Häuser, der 
endgültige Ausbau stattfinden könne.  
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Frage: 
Warum müssen die Anwohner der Albert-Stienemann-Straße für die gesamte Nie-

landstraße mitzahlen? 
 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass die Rechtslage es vorschreibe, dass die Nieland-

straße und die Albert-Stienemann-Straße zusammen veranlagt werden müssen.  
 

Herr Gawollek erklärt, dass bei der Abrechnung der Maßnahme die beiden Straßen 
nach gültigem Recht als eine Erschließungsanlage zu sehen seien und somit zusam-
men veranlagt werden müssen. 

 
 

2. Christian Matzker, Albert-Stienemann-Straße 8, 48432 Rheine 
 

 
Herr Matzker trägt vor, dass die Erschließungseinheit mit der Nielandstraße im letz-
ten Jahr definiert wurde. In der Offenlage sei hiervon allerdings noch nicht die Rede 

gewesen. Dies können gerade die Anwohner mit Eckgrundstücken zur Nielandstraße 
bestätigen. 

 
Frage: 
Warum werde die Albert-Stienemann-Straße nachträglich mit hinzugenommen? 

 
Herr Gawollek erklärt, dass sich nachträglich Erkenntnisse hierfür ergeben haben. Er 

erläutert weiter, dass ein Beschluss des Bauausschusses benötigt werde, um diese 
Erschließungseinheit formell zu bilden.  
 

Frage: 
Warum gehört die Albert-Stienemann-Straße mit in die Erschließungseinheit und 

nicht andere Straßen? 
 
Herr Gawollek erklärt, dass es um funktionale Abhängigkeiten gehe, die laut Rechts-

sprechung definiert seien. Die Enden des Ringes Albert-Stienemann-Straße münden 
in den Hauptzug der Nielandstraße ein, was bei anderen Straßen nicht der Fall sei. 

 
Herr Brauer ergänzt, dass die Frage der Kostenerhebung für die erstmalige Erschlie-
ßung der Albert-Stienemann-Straße dem Bauausschuss noch einmal vorgelegt wer-

de. Dieses Verfahren biete den Anwohnern die Möglichkeit, Eingaben zu tätigen und 
ihre Rechtsposition darzustellen, so dass diese in die Beschlussfassung miteinfließen. 

 
 
3. Jan Lütke, Albert-Stienemann-Straße 15, 48432 Rheine   

 
Frage: 

Zu welchem Zeitpunkt wurde beschlossen, eine Erschließungseinheit mit der Nie-
landstraße zu bilden? 
 

Dr. Vennekötter erklärt, dass es rechtliche Vorgaben gebe, die eine andere Möglich-
keit der Veranlagung nicht zulassen. Die Bürger können im Rahmen der Offenlage 

ihre Einwendungen vorbringen. Nachfolgend werden die Einwendungen in einem Ab-
wägungsprozess bewertet und dem Bauausschuss zum Beschluss vorgelegt. 

 
Frage: 
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Wie kann es sein, dass die Albert-Stienemann-Straße mit der gesamten Nielandstra-
ße veranlagt werde, wenn man von einer funktionalen Abhängigkeit spreche, welche 

über 1 km Straße bestehen soll? 
 
Herr Lütke bittet um schriftliche Rückmeldung, wie es dazu komme. 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass er diese Frage zur Beantwortung mitnehme. 

 
 
4. Matthias Lürwer, Albert-Stienemann-Straße 7, 48432 Rheine 

 
Frage: 

Warum plant die Verwaltung so, dass erst zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Zusammenveranlagung stattfindet? 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass im Prozess festgestellt worden sei, dass man in 
diesem speziellen Fall anders handeln müsse. Dies habe nichts damit zu tun, in wel-

cher Reihenfolge ausgebaut werde, da eine Zusammenveranlagung in diesem Fall 
gesetzlich vorgeschrieben sei.  

 
5. Stephanie Schordan, Albert-Stienemann-Straße 15, 48432 Rheine 
 

Frage: 
Wann ist die Verwaltung zu der Erkenntnis gekommen, dass die Albert-Stienemann-

Straße eine Ringstraße sei und somit in einer Erschließungseinheit mit der Nieland-
straße abgerechnet werden müsse? 
 

Dr. Vennekötter werde dies schriftlich beantworten und die Frage und Antwort mit in 
den Abwägungsprozess einfließen lassen, damit der Ablauf klar sei. 

 
Frage: 
Wie kann es sein, dass es bei den Anwohnern der Albert-Stienemann-Straße einen 

fast 100-%igen Aufschlag und bei der Nielandstraße eine Verringerung der Anlie-
gerbeiträge um 2 % gebe? 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass die Verteilung der Kosten u.a. von der Größe der 
Grundstücke abhängig sei. Er könne die konkreten Zahlen im Hinblick auf eine fach-

gerechte Verteilung nicht bewerten. Mit dem im Vorfeld verschickten Informations-
schreiben sind die Anwohner einzeln über die Zahlen informiert worden. Genauere 

Auskünfte können bei der Bauverwaltung erfragt werden. 
 
 

Fragen zur In der Bannewiese, Friedensplatz, Heinrichstraße, Veits-
traße 
 
6. Maria Helmes, Veitstraße 2, 48431 Rheine 

 
Frau Helmes erklärt, dass der Ausbau der Bannewiese gegen ihren Gerechtigkeits-

sinn gehe. Sie finde es unglaublich, dass die Politik diesen Beschluss so gefasst habe. 
 
Frage: 

Gibt es für sie rechtliche Schritte, die sie gegen diese Entscheidung einleiten könne? 
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Dr. Vennekötter erklärt, dass die Anwohner Bescheide erhalten werden, die den Ab-
wägungsprozess als Grundlage haben. Gegen diese könne natürlich geklagt werden. 

 
 
Frage: 

Ist man damals beim Ausbau der Adolfstraße dem Wohnungs-Verein entgegenge-
kommen, oder habe man gedacht, mit dem kleinen Bürger an der Veit- und Hein-

richstraße und In der Bannewiese könne man es machen? 
 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass er unter TOP 8 schon vorgetragen habe, warum 

die Verwaltung die Kostenverteilung so vornehme und warum die Straßen und Geh-
wege wie vorgeschlagen erneuert werden müssen. 

 
 

Frage: 
Konnten die Maßnahmen Veitstraße, Heinrichstraße, In der Bannewiese nicht wie an 
der Adolfstraße abgearbeitet werden? 

 
Herr Dr. Vennekötter merkt an, dass dies eine politische Entscheidung gewesen sei. 

 
 
7. Eva Harmsen, Friedensplatz 4, 48431 Rheine 

 
Frau Harmsen berichtet, dass vor ihrem Haus alles in Ordnung sei und sie mit Herrn 

Roling von der TBR eine Begehung gemacht habe. Dennoch sei dieser Bereich mit in 
die Planung hereingenommen worden. 
 

Frage: 
Warum wird dieser Bereich miteinbezogen? 

 
Herr Brauer erklärt, dass der Bauausschuss dem Beschluss unter TOP 8 schon zuge-
stimmt habe. Der Abwägungsbeschluss sei so gefasst worden. 

 
Herr Dr. Vennekötter stellt klar, dass es am Friedensplatz einen Übergang gebe, bei 

dem gewisse Bereiche nicht erneuert werden. Dies gelte genauso für die Anwohner 
am anderen Ende der Bannewiese, da auch dieses Stück miteinbezogen worden sei. 
Die Anlagenbildung gehe von der Franz-Tacke-Straße bis zum Bahnübergang. Er be-

stätigt, dass es eine gesetzliche Regelung sei, dies so zu veranlagen, auch wenn vor 
der Haustür keine Veränderungen stattfinden. 

 
 
8. Barbara Rodeck, Heinrichstraße 22, 48431 Rheine  

 
Frage: 

Gibt es in den nächsten Wochen einen Brief oder Bescheid über die Höhe der Anlie-
gerkosten? 
 

Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass die Anwohner in den nächsten Tagen über die Hö-
he der voraussichtlichen Beitragshöhe einen Brief erhalten werden, welcher aber 

noch keine Zahlungspflicht auslöse. Erst wenn der Bescheid zu Beginn der Maßnah-
me erteilt wird, werde eine Zahlungspflicht ausgelöst. Er weist darauf hin, dass für 

Nachfragen zum Bescheid die Bauverwaltung zur Verfügung stehe. 
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Frau Rodeck teilt mit, dass zur ersten Offenlage eine Beitragshöhe in Höhe von 
800,00 Euro – 1.200,00 Euro genannt wurde, wobei sie dann mit dieser Aussage Ru-

he gegeben habe. In der Sommersitzung habe sie dann erfahren, dass es um 
8.000,00 Euro – 12.000,00 Euro gehe. 
 

Frage: 
Wie steht die Verwaltung zu dieser Aussage? 

 
Herr Dr. Vennekötter erklärt, dass das Kursieren von falschen Zahlen auch von der 
Bauverwaltung sehr bedauert werde. Er weist ausdrücklich darauf hin, dass man sich 

an die Fachleute der Beitragsabteilung – der Bauverwaltung – wenden müsse, um 
aussagekräftige Informationen zu erhalten. 

 
Frage: 

Ist an die Deutsche Bahn als Anlieger der Bannewiese hinsichtlich der Beitragspflicht 
gedacht worden? 
 

Herr Gawollek teilt mit, dass dies gewissenhaft geprüft werde. Er bietet an, dies per-
sönlich mit der Anwohnerin zu klären. Spontan könne er die Frage nicht beantwor-

ten, ob die Bahn direkter Anlieger sei und ob eine Beitragspflicht bestehe. 
 
 

 
13. 

 

Anfragen und Anregungen 

 
01:50:00 
 

Es erfolgen keine Wortmeldungen. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Ende der Sitzung: 19:20 Uhr 
 

 
 
 

_____________________  ______________________ 
Karl-Heinz Brauer Andrea Mischok 
Ausschussvorsitzender Schriftführerin 
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